
Föderalagentur für die Sicherheit der Nahrungsmittelkette 

 
 

  

Provinziale Kontrolleinheit von :         
Datum :   Verantwortlicher Kontrolleur:                              Nr. :   
 
Betreiber :                                                                         Einmalige Nr. :  

Adresse :   

DPA 2361 Gesundheitliche Einstufung des Geflügels – Epidemiologische Überwachung 
[2361] v2 

C : vorschriftsmäßig 
NC : nicht vorschriftsmäßig, regelwidrig 
NA : nicht anwendbar 
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  C NC Gewichtung NA 

1. Register – pro Produktionsdurchgang werden folgende Angaben tagtäglich vervollständigt.  
1. Namen der eventuell verabreichten Arzneimittel und Impfstoffe, mit Angabe des Tags 
der ersten und der letzten Verabreichung.   
    Königlicher Erlass : 10/08/1998 A7§1 (1*) 

      3    

  
2. Bei der eventuellen Verwendung von Arzneifuttermitteln und/oder Arzneimitteln werden 
die Wartezeiten eingehalten.   
    Königlicher Erlass : 23/05/2000 H4A18§2 (2*) 

      3    

  
3. Ist-Leistung der Tiere.  
    Königlicher Erlass : 10/08/1998 A7§1 (1*) 

      1    

  
4. Futtermittel- und Trinkwasserverbrauch.  
    Königlicher Erlass : 10/08/1998 A7§1 (1*) 

      1    

  
5. Ergebnisse eventueller Laboruntersuchungen, die für die Volksgesundheit wichtig sind.  
    Königlicher Erlass : 10/08/1998 A7§1 (1*) 

      3    

  
6. Ergebnisse eventueller Laboruntersuchungen und Post-mortem-Expertisen.  
    Königlicher Erlass : 10/08/1998 A7§1 (1*) 

      1    

  

Gesamt : 
0

 

0

 
  

0

 

Gesamtzahl der Gewichtungen :  
0

 

0

 
    

% der Regelwidrigkeiten :    
0

 
 %   

 Grenzen :  Zu verbessern : 0  % 

  Unbefriedigend : 0  %  
        

Leichte Regelwidrigkeit : 
0

 - Schwere Regelwidrigkeit : 
0

wovon 
0

mit *  



Kommentar des Kontrolleurs  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Futtermittel und Trinkwasser  
2.1. Futtermittel  
1. Die Futtermittel werden von zugelassenen Mischfutterherstellern geliefert.   
    Königlicher Erlass : 10/08/1998 A5§6 (1*) 

      3    

  
2. Lieferscheine, welche die Art und Herkunft des Tierfuttermittels vermerken.   
    Königlicher Erlass : 10/08/1998 A7§1 (1*) 

      1    

  
3. Es gibt einen getrennten Lagerraum für Arzneifuttermittel.   
    Königlicher Erlass : 10/08/1998 A4§5 (1*) 

      1    

  
4. Futtermittelzusatzstoffe : Art, Anwendungszeitraum und Wartezeit.  
    Königlicher Erlass : 10/08/1998 A7§1 (1*) 

      3    

  
2.2. Trinkwasser  

    1. Das als Trinkwasser verwendete Wasser stammt aus dem öffentlichen Versorgungsnetz.   
    Königlicher Erlass : 10/08/1998 A8§1 (1*)    
2. Im Falle einer negativen Antwort, kann man aufgrund von Probenentnahmen und Laboruntersuchungen 
nachweisen, dass es für Geflügel geeignet ist.   
    Königlicher Erlass : 10/08/1998 A8§1 (1*) 

      3    

  

Gesamt :  
0

 

0

 
  

0

 

Gesamtzahl der Gewichtungen :   
0

 

0

 
    

% der Regelwidrigkeiten :     
0

 
 %   

 Grenzen :  Zu verbessern : 0  % 

  Unbefriedigend : 0  %  
        

Leichte Regelwidrigkeit : 
0

 - Schwere Regelwidrigkeit : 
0

wovon 
0

mit *  
Kommentar des Kontrolleurs  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anmerkungen über die Artikel der Gesetze :  
1. Königlicher Erlass vom 10/08/1998 zur Festlegung bestimmter Vorschriften für die gesundheitliche Einstufung des Geflügels.  
2. Königlicher Erlass vom 23/05/2000 zur Festlegung besonderer Bestimmungen in Bezug auf den Erwerb, die Depothaltung, die 
Verschreibung, die Abgabe und die Verabreichung von Tierarzneimitteln …  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Kommentar Kontrolleur : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kommentar Betreiber : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Günstig Günstig mit Bemerkungen Nicht günstig 
 

Ausgestellt zu ................  
 
Unterschrift und Stempel des Beamten 
 
 
 
 
 
 
 
 


